Satzung Stand:  Mai 2003 (redaktionell überarbeitet am 29.6.04)
 Die Satzung der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft (DPG) befindet  sich in Überarbeitung, die durch Veränderungen innerhalb und 
 außerhalb der Gesellschaft notwenig geworden ist. Die derzeit gültige  Satzung wurde beschlossen in Mannheim, am 10. Mai 1991, in Berlin 
 am 28. Mai 1992 und in Frankfurt am 30.5.2003.
1.  Abschnitt: Name, Sitz und Zweck
§ 1
 1 Die Gesellschaft wurde 1910 gegründet und ist in Berlin unter dem  Namen "Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft e.V." in das 
 Vereinsregister eingetragen. Sie steht in der Tradition der 1908  gegründeten "Berliner  Psychoanalytischen Vereinigung", die 1926 
 in "Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft" umbenannt wurde. Diese  wurde 1938 aufgelöst und 1946 wieder in das 
 Vereinsregister eingetragen.
 2 Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin.
§ 2
 1 Zweck der Gesellschaft ist die Pflege, Weiterentwicklung und Verbreitung  der von Sigmund Freud begründeten psychoanalytischen 
 Wissenschaft in Forschung, Lehre und Therapie sowie interdisziplinäre  Kontakte zu anderen Sozial- und Kulturwissenschaften 
 herzustellen und zu pflegen.
 2 Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch
 a die Durchführung von regelmäßigen wissenschaftlichen Veranstaltungen,  die der Allgemeinheit zugänglich sind, sowie die 
 zeitnahe Veröffentlichung der wissenschaftlichen Ergebnisse.
 b Die Durchführung von wissenschaftlichen Veranstaltungen zur Weiterbildung, Fortbildung und Förderung des 
 wissenschaftlichem und therapeutischen Nachwuchses. 
 c die Aufnahme und Pflege wissenschaftlicher Kontakte mit anderen  in- und ausländischen Fachgesellschaften und die 
 Mitarbeit an gemeinsamen Aufgaben mit solchen Gesellschaften
§ 3
 1 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr
 2 Die Gesellschaft ist selbstlos tätig. Sie verfolgt ausschließlich  und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts: 
 " Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenverordnung 1977 vom 16.3.1976 (BGB 1.I S. 613). Sie verfolgt nicht in erster Linie 
 eigenwirtschaftliche Zwecke.
 3 Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen  Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen 
 aus Mitteln der Gesellschaft. Es darf keine Person durch Ausgaben,  die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind, oder durch 
 unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt  werden.
2. Abschnitt: Mitgliedschaft
§ 4
 Die Gesellschaft hat ordentliche Mitglieder, korrespondierende Mitglieder  und Ehrenmitglieder.
§ 5
Ordentliche Mitglieder
 1 Ordentliche Mitglieder können Personen werden, die die psychoanalytische Weiterbildung nach den Richtlinien der Gesellschaft oder 
 eine gleichwertige Weiterbildung absolviert haben.
 2 Bewerber um die Mitgliedschaft werden der Mitgliederversammlung  von den regionalen Arbeitsgruppen mit 2/3-Mehrheit der in der 
 Arbeitsgruppensitzung anwesenden Mitglieder aufgrund der Kenntnis  ihrer psychoanalytischen Kompetenz vorgeschlagen. 
 Bewerber, die ihre Weiterbildung nicht an einer Weiterbildungsstätte  der Gesellschaft abgeschlossen haben, können vorgeschlagen 
 werden, wenn sie mindestens 1 Jahr an den wissenschaftlichen  Sitzungen einer regionalen Arbeitsgruppe teilgenommen haben und 
 ihre psychoanalytische Arbeitsweise in einem qualifizierenden  Aufnahmevortrag, in der Regel einem Fallvortrag, dargestellt haben.
 3 Die Aufnahme erfolgt mit 2/3-Mehrheit der anwesenden ordentlichen  Mitglieder anläßlich einer Mitgliederversammlung der 
 Gesellschaft.
 4 Die ordentlichen Mitglieder bezahlen einen jährlichen Mitgliedsbeitrag,  dessen Höhe von der Mitgliederversammlung festgesetzt 
 wird.
§ 6
 Korrespondierende Mitglieder
 Die Gesellschaft kann hervorragende Persönlichkeiten der Wissenschaft  einladen, korrespondierende Mitglieder zu werden. Auf Vorschlag  von 
 Mitgliedern und nach Prüfung der Qualifikation durch den Vorstand wird  nach einem 2/3-Beschluß der Mitgliederversammlung die Einladung 
 durch den Vorstand ausgesprochen. Korrespondierende Mitglieder  sind zur jährlichen Beitragszahlung nicht verpflichtet.
§ 7
Ehrenmitglieder
 1 Ehrenmitglieder können solche Persönlichkeiten werden, die  sich
 a um die DPG oder 
 b um die psychoanalytische Wissenschaft und /oder um die Förderung  der psychoanalytischen Wissenschaft und Theorie 
 außergewöhnliche Verdienste erworben haben.
 c Zu Ehrenmitgliedern können sowohl Mitglieder wie Nichtmitglieder  der DPG vorgeschlagen werden. Jedes Mitglied kann 
 dem Vorstand Vorschläge für die Wahl einer Persönlichkeit  als Ehrenmitglied machen.
 d Der Vorstand beschließt über den Antrag und vertritt ihn dann  vor der nächsten Mitgliederversammlung, die mit 2/3 
 Mehrheit der anwesenden Mitglieder entscheidet. Vorschläge, die  auf der Mitgliederversammlung selbst gemacht werden, 
 können erst auf der nächsten Mitgliederversammlung behandelt  werden.
 e Ehrenmitglieder, sofern sie nicht Mitglieder der DPG sind,  haben kein Wahlrecht.
 f Ehrenmitglieder sind von der jährlichen Beitragszahlung befreit.
 g Ehrenmitglieder, die zugleich Mitglieder der DPG sind, bilden  den Ehrenvorstand; sie können zu Sitzungen des Vorstandes 
 eingeladen werden und haben im Vorstand beratende Stimme.
§ 8
 1 Die Mitgliedschaft erlischt nach Austritt, Ausschluß oder durch Tod.
 2 Der Austritt muß dem Vorstand durch eingeschriebenen Brief mitgeteilt  werden. Die finanziellen Verpflichtungen des durch Austritt 
 ausscheidenden Mitgliedes erlöschen nach Ablauf des laufenden Kalenderjahres,  in dem der Austritt erfolgt. Noch offene 
 Verpflichtungen sind bis dahin zu zahlen.
 3 Der Ausschluß erfolgt auf Antrag des Vorstandes durch eine ordentliche  oder außerordentliche Mitgliederversammlung. Der 
 Ausschluß bedarf einer 2/3-Mehrheit der anwesenden ordentlichen Mitglieder.  Der Ausschluß wird vom Vorstand beantragt, wenn 
 ein Mitglied den Interessen oder dem Ansehen der Gesellschaft  zuwiderhandelt, insbesondere dann, wenn es sich offenkundig in 
 grober Weise von den Grundsätzen der DPG distanziert hat, oder wenn  gerichtlich geahndete schwere Verstöße gegen die 
 Strafgesetze vorliegen.
 4 Der Vorstand muß dem Mitglied Möglichkeit geben, sich zu  den gegen das Mitglied erhobenen Beschuldigungen schriftlich oder 
 mündlich zu äußern, bevor Antrag auf Ausschluß an die  Mitgliederversammlung gestellt wird. Die Anhörung kann auch durch  einen 
 vom Vorstand betrauten Vorstandsausschuß erfolgen.
 5 Wer während zweier Geschäftsjahre den Mitgliederbeitrag ohne  Stundung oder Erlaß trotz mehrfacher Mahnung nicht entrichtet, 
 scheidet automatisch aus der Gesellschaft aus.
 6 Im Falle des Ausschlusses durch die Mitgliederversammlung ist  eine Berufung an ein anderes Organ der Gesellschaft unzulässig.
3. Abschnitt:  Die Organe
 § 9
 Die Organe der Gesellschaft sind
 a der geschäftsführende Vorstand 
 b der erweiterte Vorstand 
 c die Mitgliederversammlung 
 d die regionalen Arbeitsgruppen
§ 10
Der geschäftsführende Vorstand
 1 Der geschäftsführende Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden,  dem stellvertretenden Vorsitzenden und dem Schatzmeister. Ihm 
 obliegt die Geschäftsführung und die gerichtliche und außergerichtliche  Vertretung der Gesellschaft, sowie die Verwaltung des 
 Vermögens der Gesellschaft.
 2 Rechtsverbindlich sind Erklärungen, die vom Vorsitzenden, im Falle  seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter gemeinsam mit 
 dem Schatzmeister, für die Gesellschaft abgegeben werden.
§ 11
Der erweiterte Vorstand
 1 Der erweiterte Vorstand besteht aus dem geschäftsführenden Vorstand,  dem Schriftführer, dem Leiter des 
 Weiterbildungsausschusses und dem Leiter des Gremiums der Lehranalytiker. Außerdem gehört ihm je ein Delegierter der 
 regionalen Arbeitsgruppen an. Darüberhinaus kann die Mitgliederversammlung  bis zu zwei weitere Mitglieder in den Vorstand 
 wählen. Dem erweiterten Vorstand gehört auch der ständige  Delegierte der Gesellschaft in der Internationalen Föderation 
 Psychoanalytischer Gesellschaften (IFPS) mit beratender Stimme  an. An den Sitzungen des erweiterten Vorstandes nehmen 2 
 Bundeskandidatensprecher mit beratender Stimme teil. Ein Vorstandsmitglied  der Deutschen Gesellschaft für Psychoanalyse, 
 Psychotherapie, Psychosomatik und Tiefenpsychologie (DGPT) nimmt  an den Vorstandssitzungen als ständiger Gast beratend teil.
 2 Der erweiterte Vorstand ist für die Durchführung aller satzungsgemäßen Aufgaben der Gesellschaft sowie der Beschlüsse der 
 Mitgliederversammlung verantwortlich. Die Verteilung der Aufgaben  im erweiterten Vorstand vollzieht dieser selbst.
§ 12
 1 Der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende, der Schatzmeister,  der Schriftführer, der Leiter des Weiterbildungsausschusses 
 und der Leiter des Gremiums der Lehranalytiker soweit die beiden  weiteren Wahlmitglieder nach 11.1 werden alle 2 Jahre in 
 geheimer Wahl gewählt.
 Der Vorsitzende und der Leiter des Weiterbildungsausschusses  müssen  in getrennten Wahlgängen gewählt werden, die übrigen 
 können in einem Wahlgang gewählt werden. Gewählt ist, wer  die einfache Mehrheit der Stimmen erhält.
 2 Der erweiterte Vorstand ist für die Durchführung aller satzungsgemäßen Aufgaben der Gesellschaft sowie der Beschlüsse der 
 Mitgliederversammlung verantwortlich. Die Verteilung der Aufgaben  im erweiterten Vorstand vollzieht dieser selbst.
 3 Das Vorstandsmitglied der DGPT wird durch Mehrheitsbeschluß des  erweiterten Vorstandes bestimmt.
 4 Die Bundeskandidatensprecher werden von der Versammlung der  DPG-Weiterbildungsteilnehmer gewählt. Wählbar sind 
 Weiterbildungsteilnehmer, die an einer Weiterbildungsstätte der  Gesellschaft ihre psychoanalytische Ausbildung machen oder 
 deren Mitarbeit in den in Frage kommenden DPG-Gremien (Vorstand, Weiterbildungsausschuß)  von einer regionalen Arbeitsgruppe 
 der Gesellschaft befürwortet wird.
§ 13
 Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit  gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
§ 14
Die Mitgliederversammlung
 1 Der Mitgliederversammlung obliegt insbesondere
 a die Wahl und Entlastung des Vorstandes sowie die Entgegennahme der Rechenschafts- und Kassenberichts 
 b die Wahl der Kassenprüfer 
 c Aufnahme und Ausschluß von Mitgliedern 
 d die Änderung der Satzung 
 e die Festlegung des Mitgliederbeitrages 
 f die Bestätigung von Arbeitsgruppen 
 g die Anerkennung von Weiterbildungsstätten 
 h die Einsetzung von Ausschüssen 
 i die Wahl der ständigen Mitglieder des Weiterbildungsausschusses 
 j die Wahl des ständigen Delegierten der Gesellschaft in der Internationalen Föderation Psychoanalytischer Gesellschaften 
 (IFPS)
 2 Die Mitgliederversammlung ist durch den Vorstand mindestens  einmal im Jahr einzuberufen. Das hat schriftlich und mit einer Frist 
 von 21 Tagen unter Bekanntgabe der Tagesordnung und unter Beifügung  der zur Vorbereitung von Beschlüssen notwendigen 
 Unterlagen zu geschehen.
 3 Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muß vom Vorstand  einberufen werden
 a wenn das Interesse der Gesellschaft dies dringend erfordert, 
 b wenn eine Neuwahl des Vorstandes von mindestens einem Drittel  der ordentlichen Mitglieder beantragt wird, 
 c wenn die Einberufung von mindestens einem Fünftel der ordentlichen  Mitglieder gefordert wird. 
 Der Grund für die Einberufung und die Tagesordnung müssen mit der  Einladung bekanntgegeben werden. Die Einberufung muß mit 
 einer Frist von 14 Tagen erfolgen.
 4 Die Mitgliederversammlungen werden vom Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter geleitet.
 5 Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt, sofern die Satzung es nicht anders vorsieht.
 6 Wahlen müssen geheim erfolgen.
 7 Auf Beschluß des erweiterten Vorstandes kann in besonderen Fällen, ausgenommen Satzungsänderungen und Wahlen, brieflich mit 
 einfacher Mehrheit abgestimmt werden.
 8 Über die Beschlüsse wird ein Protokoll geführt, welches  der Mitgliederversammlung vom Schriftführer und vom Leiter der 
 Versammlung schriftlich oder mündlich zur Genehmigung vorzulegen  ist.
§ 15
Die Arbeitsgruppen
 1 Innerhalb der Gesellschaft werden regionale Arbeitsgruppen gebildet.  Ihre Aufgabe ist die Pflege regelmäßiger wissenschaftlicher 
 Kontakte unter den Mitgliedern, die Förderung der psychoanalytischen  Aus- und Weiterbildung nach den Richtlinien der Gesellschaft 
 und die Vorbereitung von Beschlüssen für die Mitgliederversammlung.  Sie veranstalten wissenschaftliche und geschäftiche 
 Sitzungen.
 2 Die Anerkennung einer regional gebildeten Arbeitsgruppe bedarf  eines Beschlusses der Mitgliederversammlung, der mit einfacher 
 Mehrheit gefaßt wird. Die Voraussetzung für die Anerkennung  einer Arbeitsgruppe sind wenigstens 5 ordentliche Mitglieder, von 
 denen mindestens 2 Lehranalytiker sein sollten.
 3 Die Arbeitsgruppen können im Sinne von §16(4) Weiterbildungsstätten  und im Sinne von §17 andere Institute einrichten und 
 führen.
 4 Die Arbeitsgruppen schlagen Anwärter zur Mitgliedschaft in der  Gesellschaft mit 2/3-Mehrheit der anwesenden Mitglieder der 
 Arbeitsgruppe vor.
 5 Die Arbeitsgruppen können ständige Gäste zu ihren Sitzungen  einladen. Über den Status »Ständiger Gast« stimmen  die Mitglieder 
 der Arbeitsgruppe mit einfacher Mehrheit ab. Der Gaststatus gilt  für  2 Jahre und kann danach auf erneuten Antrag verlängert 
 werden.
 6 Die Arbeitsgruppe gibt sich eine Geschäftsordnung und wählt einen  Vorsitzenden für die Dauer von 2 Jahren. In der 
 Geschäftsordnung müssen die Wahlmodalitäten entsprechend §5.2, §12.2, §15.4 und §21.1 der Satzung der DPG festgelegt 
 werden.
4. Abschnitt: Weiterbildungsstätten und Institute
§ 16
Die Weiterbildungsstätten
 1 Die Gesellschaft fördert die Gründung und Unterhaltung von psychoanalytischen Weiterbildungsstätten.
 2 Weiterbildungsstätten der Gesellschaft sind die von den Arbeitsgruppen eingerichteten psychoanalytischen Institute, die von der 
 Gesellschaft als Weiterbildungsstätte anerkannten psychoanalytischen  Institute und die von der Gesellschaft als 
 Weiterbildungsstätte anerkannten psychoanalytischen Fachbereiche  anderer Einrichtungen.
 3 Die Weiterbildungsstätten betreiben die Weiterbildung nach den  Richtlinien der Gesellschaft. Diese werden vom 
 Weiterbildungsausschuß erarbeitet und von der Mitgliederversammlung  mit 2/3 Mehrheit beschlossen.
 4 Die Arbeitsgruppen der Gesellschaft können mit Zustimmung des Vorstandes juristisch eigenständige psychoanalytische Institute 
 einrichten und führen. Sie werden von Mitgliedern der Arbeitsgruppe  und ggf. dem Institut zugehörigen Kinder- und Jugendlichen-
 Psychotherapeuten getragen. Die Durchführung einer Weiterbildung  setzt die Anerkennung des Instituts durch die 
 Mitgliederversammlung der Gesellschaft mit 2/3 Mehrheit voraus.  Der Delegierte, der die Arbeitsgruppe im Vorstand der 
 Gesellschaft vertritt, ist gleichzeitig Vorstandsmitglied des  Instituts.
 5 Andere psychoanalytische Institute sowie Fachbereiche, die  zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bestehen, können als 
 Weiterbildungsstätten der Gesellschaft anerkannt werden, wenn die psychoanalytische Weiterbildung mehrheitlich von Mitgliedern 
 der Gesellschaft durchgeführt wird und die für die psychoanalytische  Weiterbildung zuständigen Gremien mehrheitlich aus 
 Mitgliedern der Gesellschaft bestehen. Über die Anerkennung beschließt  die Mitgliederversammlung der Gesellschaft auf Antrag 
 des Instituts bzw. der Trägereinrichtung des Fachbereichs mit 2/3  Mehrheit.
 Die DPG wird im Institutsvorstand bzw. im Fachbereich und dessen Trägereinrichtung  durch den Delegierten vertreten, der die 
 regionale Arbeitsgruppe auch im Vorstand der Gesellschaft vertritt.  Die Anerkennung als Weiterbildungsst ätte der Gesellschaft 
 wird in der Bezeichnung der Weiterbildungsstätte kenntlich gemacht.
§ 17
Weitere Institute
 Die Gesellschaft kann außerdem Institute einrichten und führen
 a zur Ausbildung von Psychologen bzw. analytischen Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten
 b zur Errichtung von Erziehungs- und Eheberatungsstellen
 c zur Durchführung einschlägiger Forschungsvorhaben
 d zur Errichtung psychotherapeutischer Ambulanzen 
 5. Abschnitt: Arbeitsgemeinschaften und Ausschüsse
§ 18
 Innerhalb der Gesellschaft können Arbeitsgemeinschaften gebildet werden  die nicht regional gebunden sind und die besondere 
 wissenschaftliche Förderung bestimmter Themen zum Ziele haben.
§ 19
 Die Gesellschaft kann für die Durchführung bestimmter Aufgaben  oder für die Erarbeitung bestimmter Richtlinien und die Überwachung  ihrer 
 Durchführung Ausschüsse bilden.
§ 20
Der Weiterbildungsausschuss
 1 Die Aufgaben des Weiterbildungsausschusses sind
 a die Entwicklung, Ergänzung und Wahrung der Weiterbildungsrichtlinien  der Gesellschaft.
 b die Billigung der Weiterbildungsrichtlinien der Weiterbildungsstätten
 c die Prüfung von Weiterbildungskandidaten, deren Prüfung nicht  durch eine Weiterbildungsstätte erfolgen kann
 d Information, Erfahrungsaustausch und Beratung der Arbeitsgruppen  und der Weiterbildungsstätten in Fragen der 
 psychoanalytischen Weiterbildung
 e die Vertretung der Interessen der Gesellschaft in Weiterbildungsfragen,  soweit der Ausschuß dazu vom Vorstand beauftragt wird.
 2 Der Weiterbildungsausschuß besteht aus
 - dem Leiter, der von der Mitgliederversammlung als Vorstandsmitglied  gewählt wird 
 - 4 weiteren ständigen Mitgliedern, die von der Mitgliederversammlung  mit einfacher Mehrheit für 4 Jahre gewählt werden und von 
 denen 3 DPG-Lehranalytiker sein sollen 
 - je einem Delegierten der Weiterbildungsausschüsse der DPG-Weiterbildungsstätten 
 - den beiden Bundeskandidatenvertretern An den Sitzungen des  Ausschusses kann außerdem ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes  beratend teilnehmen.
 3 Der Leiter und die 4 ständigen Mitglieder bilden den ständigen Weiterbildungsausschuß. Er führt die laufenden Geschäfte  in 
 Weiterbildungsfragen der Gesellschaft, insbesondere nach (1)  3-5.
 4 Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung, insbesondere nach (1)  1 und 2, werden im Weiterbildungsausschuß getroffen.
6. Abschnitt: Die Lehranalytiker
§ 21
 1 Ordentliche Mitglieder, die Lehr- und Kontrollanalysen an den Weiterbildungsstätten  der Gesellschaft durchführen, können auf 
 Antrag vom Vorstand als DPG-Lehranalytiker bestätigt werden. Weitere  ordentliche Mitglieder können auf Vorschlag einer 
 regionalen Arbeitsgruppe vom Vorstand zu DPG-Lehranalytikern  ernannt werden, wenn sie die in den Weiterbildungsrichtlinien 
 genannten Bedingungen erfüllen; Voraussetzung ist die Befürwortung  des Vorschlages durch die in der Arbeitsgruppensitzung 
 anwesenden Lehranalytiker der Arbeitsgruppe mit 2/3–Mehrheit.
 2 Die Lehranalytiker der DPG bilden ein Gremium für den überregionalen  Austausch über die psychoanlytische Weiterbildung und für 
 die Fortbildung seiner Mitglieder. Der Leiter des Gremiums wird  von der Mitgliederversammlung gew ählt und gehört dem erweiterten 
 Vorstand an.
 3 Lehr- und Kontrollanalysen bei DPG-Lehranalytikern werden an  allen Weiterbildungsstätten der Gesellschaft anerkannt.
 4 Die Bestätigung bzw. Ernennung als DPG-Lehranalytiker kann vom  Vorstand auf Antrag einer Arbeitsgruppe, einer 
 Weiterbildungsstätte oder des Lehranalytiker-Gremiums, der mit 2/3-Mehrheit angenommen werden mu ß, aufgehoben werden. 
 Diese Entscheidung muß gegenüber dem Betroffenen begründet  werden.
7. Abschnitt: Satzungsänderungen und Auflösung  der Gesellschaft
§ 22
 Beschlüsse über eine Änderung der Satzung können auf  einer ordentlichen oder außerordentlichen Mitgliederversammlung  mit einer Mehrheit 
 von 3/4 der nach ordnungsmäßiger Ladung erschienenen ordentlichen  Mitglieder gefaßt werden.
§ 23
 1 Die Auflösung der Gesellschaft ist durch den Vorstand dann durchzuführen, wenn 3/4 aller ordentlichen Mitglieder der Gesellschaft 
 dies beschließen.
 2 Das Votum hierfür kann bei Abwesenheit von der beschließenden  Versammlung auch schriftlich (eingeschrieben) an den Vorstand 
 abgegeben werden.
 3 Bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter  Zwecke fällt ihr Vermögen an eine juristische Person des 
 öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft  zwecks Verwendung f ür die Förderung der 
 psychoanalytischen Forschung einer als gemeinnützig anerkannten Fachgesellschaft.
 4 Stiftungen, welche der »Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft  e.V.« zu wissenschaftlichen oder humanitären Zwecken 
 gemacht worden sind, sollen auch nach der Auflösung der Gesellschaft  ihren besonderen Zwecken erhalten bleiben. 
